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# 46 – 15. November 2024Hauptgewinner beim  Luftballonstart anlässlich  des Marktplatzfestes 2024 

In diesem Jahr sind 13 Rückmeldungen von Fundorten der 
Luftballone beim Bürgermeisteramt eingegangen. Aus diesen 
wurden die acht Hauptgewinner ermittelt. Am Donnerstag, den 31.12.2024 wurden im Sitzungssaal des 
Rathauses die Hauptpreise, die anlässlich des Luftballonstarts 
beim Marktplatzfest 2024 gestiftet wurden, überreicht. 
Die Hauptgewinner waren: Platzie- Name Fundort 

Luftlinie in km
rung  

 1. Emmi Locher Arnsberg 
413,42 km 

2. Milan Schell Drahomysl Tschechien 400,00 km 
3. Raphael Sterk Nabburg 

258,98 km 
4. Mika Schirmer Egweil 

157,88 km  
5. Luisa Haag Neuburg-Sehensand 150,20 km 
6. Lena Gauder Dattenhausen 107,41 km  
7. Emil Glatzer Eppishofen 

 99,65 km  
8. Timo Reistenbach Ebersbach/Buch  61,44 km Die Preisträger konnten Gutscheine im Wert zwischen 20 € 

und 55 € mit nach Hause nehmen, die von der Kreissparkasse 
Baienfurt und der VR-Bank Bodensee-Oberschwaben gestiftet 
wurden. Wir bedanken uns bei den Banken für die großzügi-
gen Spenden. 
  
Wir gratulieren allen Gewinnern nochmals recht herzlich! 
  
Bürgermeisteramt Baienfurt 

Das Ordnungsamt informiert: Vorsicht bei unbeleuchteten Halteplätzen 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Sicherheit auf unseren Straßen hat oberste Priorität. Ein 
wichtiger Aspekt hierbei ist die Sichtbarkeit abgestellter Fahr-
zeuge, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden oder 
bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Tatbestandsnummer 
117172 aus dem Bußgeldkatalog bezieht sich genau auf die-
sen Punkt und beschreibt einen Verstoß, der zu gefährlichen 
Situationen führen kann: das Halten oder Parken eines Fahr-
zeugs an einer unzureichend beleuchteten Stelle, ohne das 
Fahrzeug ordnungsgemäß kenntlich zu machen. 

Was besagt die Tatbestandsnummer 117172? 
Tatbestandsnummer 117172 des Bußgeldkatalogs beschreibt 
das Halten eines Fahrzeugs an einer Stelle mit unzureichender 
Beleuchtung, ohne dabei die erforderlichen Maßnahmen zur 
Kennzeichnung zu treffen. Dies bedeutet, dass ein Fahrzeug, 
das bei Dunkelheit oder in schwach beleuchteten Bereichen 
ohne Aktivierung der vorgeschriebenen Beleuchtung abge-
stellt wird, für andere Verkehrsteilnehmer schwer sichtbar ist 
und eine erhebliche Gefahr darstellt.   
Warum ist diese Regelung so wichtig? Unbeleuchtete Fahrzeuge in schlecht beleuchteten Bereichen 
stellen ein großes Risiko dar. Andere Verkehrsteilnehmer, ins-
besondere Fußgänger und Radfahrer, können solche Fahr-
zeuge nur schwer oder gar nicht erkennen. In den dunkleren 
Jahreszeiten, wenn sich das Unfallrisiko aufgrund längerer 
Dunkelheit ohnehin erhöht, ist die Wahrscheinlichkeit von Zu-
sammenstößen deutlich höher. Daher schreibt die Straßen-
verkehrsordnung vor, dass ein Fahrzeug in solchen Situatio-
nen entsprechend beleuchtet oder kenntlich gemacht werden 
muss. 
  
Welche Beleuchtungsanforderungen gelten? 
Um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, muss das Fahrzeug zu-
mindest die Standlichter eingeschaltet haben, falls es an einer 
unzureichend beleuchteten Stelle abgestellt wird. Alternativ 
kann auch eine zugelassene Warn- oder Parkleuchte verwen-
det werden. Ziel dieser Vorschriften ist es, sicherzustellen, dass 
das Fahrzeug von Weitem gut sichtbar ist und anderen Ver-
kehrsteilnehmern rechtzeitig auffällt.   
Bußgeld und mögliche Konsequenzen Ein Verstoß gegen diese Regelung wird nicht nur mit einem 
Bußgeld geahndet. Das Bußgeld kann je nach Gefährdungsla-
ge und Umständen unterschiedlich ausfallen. Wer sein Fahr-
zeug ohne Beleuchtung an einer unzureichend beleuchteten 
Stelle abstellt, handelt grob fahrlässig und gefährdet andere. 
Das Bußgeld soll die Fahrerinnen und Fahrer dazu anhalten, die 
Sichtbarkeit ihrer Fahrzeuge sicherzustellen und somit die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen.   
Unser Appell an Sie Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug in der Dunkelheit immer 
gut sichtbar ist. Auch kurze Halte- oder Parkzeiten in unbe-
leuchteten Bereichen können gefährlich sein. Wer ein Fahr-
zeug auf eine zugelassene Weise kenntlich macht, schützt 
nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteil-
nehmer. 
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen - machen Sie Ihr Fahrzeug 
sichtbar und tragen Sie so aktiv zur Verkehrssicherheit bei! 
Bleiben Sie sicher und sichtbar im Straßenverkehr. 
  
Ihr Ordnungsamt 

Erneuter Diebstahl der Ortstafel in der Altdorfstraße - Hinweise erbeten Zum dritten Mal in diesem Jahr ist die gelbe Ortstafel am Ort-
seingang der Altdorfstraße entwendet worden. Dieser wie-
derholte Diebstahl verursacht nicht nur erhebliche Kosten für 
die Gemeinde, sondern beeinträchtigt auch die Orientierung 
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Amtliche 
Bekanntmachungen
Sanierung der Randsteine  
im Bereich der Bushaltestelle  
Feuerwehrhaus 
Voraussichtlich ab Dienstag, 19. November beginnen die Sa-
nierungsarbeiten der Randsteine an der Bushaltestelle „Feu-
erwehrhaus“ in beide Fahrtrichtungen. Im Bushaltestellen-
bereich haben sich Randsteine gelöst, welche neu gesetzt 
werden müssen. Während den Sanierungsarbeiten und zur 

Aushärtung des Betons müssen beide Haltestellen gesperrt 
werden. Die vollständige Aushärtezeit des Betons dauert vstl. 
bis zum 20. Dezember an. Während dieser Zeit werden Ersatz-
haltestellen in der Baindter Straße/Zeppelinstraße zwischen 
den beiden Supermärkten eingerichtet. Bitte beachten Sie die 
Hinweise vor Ort. Einen Lageplan der Ersatzhaltestellen finden 
Sie auf unserer Homepage unter  
https://www.baienfurt.de/de/rathaus-politik/aktuelles- 
termine/baustelleninformationen 
Alle am Bau beteiligten sind bemüht, die Bauarbeiten zügig 
und möglichst ohne Behinderungen abzuwickeln. Wir bitten 
darum, baustellenbedingte Einschränkungen zu entschuldigen. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Hamann unter der Telefon-
nummer (0751) 4000-41 zur Verfügung. 

Herzliche Einladung zur Ausstellung 
Baienfurter zeigen ihre Kunst im Rathaus 

22. November 2024 – 6. Januar 2025 
Wir freuen uns sehr, dass Baienfurter Kunstschaffende nun zum 8. Mal ihre neuesten Arbeiten im Foyer des Baienfurter Rathau-
ses präsentieren. 

Spencer Airbrush, Edwin Bleicher, Marisa Erhardt, Christa Falkenstein, Monika Franz, Petra Neumann-Sprink, 
Maria Niermann-Schubert, Werner Riegel, Dorothee Schraube-Löffler 

Es handelt sich um keine feste Künstlergruppe. Jeder und jede arbeitet individuell, jedoch gemeinsam wollen sie einem breiteren 
Publikum ihre Kunstwerke näher bringen und ihre Kreativität zeigen. 
Bunt und abwechslungsreich sind die Themen und Techniken. 

Die Ausstellung ist zu den üblichen Rathauszeiten zu besichtigen. 

Montag bis Freitag von 09.00 - 12.15 Uhr 
Montag von 14.00 - 16.00 Uhr und 
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr. 
Außerdem ist geöffnet Samstag und Sonntag von 14.00 - 17.00 Uhr und auch an den Adventsabenden. 

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich ein zur Vernissage am Freitag, 22. November 2024, 19 Uhr und zum Besuch der 
Ausstellung. 

Dorothee-Schraube Löffler Konstantin Hummel Günter A. Binder  
Kunstkuratorin Vorsitzender Kulturbeirat Bürgermeister
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Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Baienfurt

Einladung zum Volkstrauertag 2024 

Am Sonntag, 17. November 2024 begehen wir gemeinsam den Volkstrauertag. Durch unser Ge-

denken am Volkstrauertag an die weltweiten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wollen wir 

die Erinnerung an die Schrecken des Krieges wachhalten und somit Kriegen und Gewaltherr-

schaften aktiv entgegentreten. 

Unter dem diesjährigen Motto „Die Erinnerung an die nächste Generation weitergeben“ rufen 

wir dazu auf, nicht nur aus der Vergangenheit zu lernen, sondern auch in Zukunft aktiv gegen 

aktuelle Formen von Hass und Gewalt einzutreten. Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaf-

fen, dass die Erinnerung an das Leid der Vergangenheit uns auch heute zur Verantwortung ruft. 

  
Wir laden Sie herzlich ein, an der Gedenkfeier teilzunehmen, die um 10:45 Uhr am „Denkort Opfer 

der Weltkriege“ stattfindet. 

  
Der Volkstrauertag erinnert uns daran, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, sondern unser 

tägliches Handeln und Engagement erfordert. Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für eine 

friedliche, gerechte und versöhnliche Zukunft setzen. 

  
Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich an der Gedenkfeier teilnehmen. 

  
-Bürgermeisteramt- 

Rufen Sie mich an, ich berate Sie gern!

Anzeigenschluss 	 Erscheinungstag
Mittwoch, 10 Uhr		 Wöchentlich Freitag

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Direktpreis� 0,67 €
für Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie

Grundpreis für Werbeagenturen� 0,79 €

Gemeinde Baienfurt Preisliste Nr. 45 gültig ab 1. Januar 2025

Satzspiegel
Breite	 187 mm
Höhe	 270 mm
Spaltenbreite	 45 mm
Buchbare Spalten	 2 Spalten (90 mm)
	 4 Spalten (187 mm)

Beilagenwerbung 
Ab 116 € je Tsd. Stück

Verbreitungsgebiet
Gemeinde Baienfurt

Auflage 
1.400 Exemplare

Baienfurt

Rabattstaffel
Anzahl Anzeigen innerhalb von 12 Monaten
Eine Region gilt als eine Gemeinde.
	 6 - 10 	 5 %
	11 - 20 	 10 %
	21 - 40 	 15 %
Ab 	 41 	 20 %
Vereinbaren Sie mit uns einen Print-Abschluss.  
Gültig für alle Mitteilungsblätter von Druck + Verlag Wagner.

Es gelten die AGB der Preisliste Nr. 45, gültig ab 1.1.2025 von Druck + Verlag Wagner und werden auf Wunsch zugesandt. Weitere Informationen unter www.duv-wagner.de



Region Oberschwaben

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Pfullendorf

Markdorf

inkl. 25% 

Nachlass

Gemeinde	 Erscheinungstag	 Anzeigenschluss	 Auflage	 Beilagen	 mm-Preis (4c)

Bad Waldsee	 Do	 Mi, 13 Uhr	 2.500	 	 0,75 €
Baienfurt	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.400	 	 0,67 €
Baindt		 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.600	 	 0,67 €
Bergatreute	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 1.100	 	 0,67 €
Bodnegg	 Do	 Di, 10 Uhr	 850	 	 0,67 €
Fronreute	 Fr	 Di, 13 Uhr	 1.350	 	 0,67 €
Grünkraut	 Fr	 Di, 10 Uhr	 900	 	 0,67 €
Ravensburg	 Sa	 Mi, 10 Uhr	 24.000	 	 1,50 €
Schlier		 Fr	 Di, 10 Uhr	 1.200	 	 0,67 €
Vogt		  Do	 Di, 10 Uhr	 1.350	 	 0,67 €
Waldburg	 Fr	 Di, 10 Uhr	 1.000	 	 0,67 €
Weingarten	 Fr	 Mi, 10 Uhr	 12.000	 	 1,20 €
Wolfegg	 Do	 Di, 13 Uhr	 1.200	 	 0,67 €
Der Kißlegger (ab KW14/2025)

Der Wurzacher (ab KW18/2025)

Isny Aktuell (ab KW 10/2025)

Leutkirch hat was (ab KW27/2025)

Kombinationspreise Region Oberschwaben 

Anzeigenkombination Oberschwaben	 	 Di, 10 Uhr	 50.450	 	 7,61 €

�
� Stellenanzeigen: 10%iger Aufschlag inkl. Reichweiten-Verlängerung 30 Tage auf www.jobs.schwäbische.de



Unsere Satzspiegel sind:
2- und 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 187 x 270 mm
½ Seite	 187 x 135 mm

2 Spalten	 =	 90 mm
4 Spalten	 =	 187 mm

Für Biberach-Kommunal, Pfullendorf, Ravensburg und  
Weingarten gilt abweichend: 1- bis 5-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 228 x 308 mm
½ Seite	 228 x 154 mm
¼ Seite	 228 x 77 mm oder 90 x 154 mm

1 Spalte	 =	 44 mm
2 Spalten	 =	 90 mm
3 Spalten	 =	 136 mm
4 Spalten	 =	 182 mm
5 Spalten	 =	 228 mm

Für Sigmaringen gilt abweichend:  
2- und 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 207 x 285 mm
½ Seite	 207 143 mm oder 100 x 285 mm

2 Spalten	 =	 100 mm
4 Spalten	 =	 207 mm

Für Bad Waldsee und Langenargen gilt abweichend:  
1- bis 4-spaltige Anzeigen
1/1 Seite	 182 x 270 mm
½ Seite	 182 x 135 mm

1 Spalte	 =	 44 mm
2 Spalten	 =	 90 mm
3 Spalten	 =	 136 mm
4 Spalten	 =	 182 mm

Druckangaben

Druckverfahren	 Offset
Grundschrift	 8 Punkt

Digitale Druckunterlagen

Anzeigenauftrag schriftlich, per Mail an anzeigen@duv-wagner.de
oder über gängige Download-Portale (Dropbox, WeTransfer o.ä.)
Mit folgenden Angaben: Ausgabe, Anzeigengröße, Farbigkeit
• Druckdatei in digitaler Form (PDF, TIFF, JPG, GIF, AI, EPS)
• Graustufen- und Farb-Bilder mit 300 dpi
• Bilder im Strichbereich ab 600 dpi
• Sämtliche Schriften müssen im PDF eingebunden sein

Satzspiegel

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de



Pfullendorf

Markdorf

Gesamtkarte in hoher Auflösung:
www.duv-wagner.de/karte

Verbreitungsgebiet

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Mediadaten gesamt:
www.duv-wagner.de/mediadaten
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